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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der

Deutscher Lottoverband,

Hamburg

- nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember2023 aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern

und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten

Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des

Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Erstellung ohne

Beurteilungen haben wir im April bis Juni 2024 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden

Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberatungsgesellschaft.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauftragenden ge-

setzlichen Vertretung des Auftraggebers, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener Gestal-

tungsmöglichkeiten und Rechtsakte zu entscheiden hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten führten, in Kenntnis gesetzt

und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestaltungsmöglichkeiten

(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten) sowie Ermessensentscheidungen eingeholt.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang

unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir in

berufsüblicher Form im Sinne der Verlautbarung der Bundessfeuerberaterkammer zu den Grundsätzen für

die Erstellung von Jahresabschlüssen vom 12.113. April 2010 über Umfang und Ergebnis unserer Tätigkeit.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in Ver-

bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für die Auftrags-

durchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die ver-

einbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater

und Steuerberatungsgesel lschaften" m aßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

lm Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die

einschlägigen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufspflichten beachtet, darunter die Grundsätze

der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Eigenverantwortlichkeit ($ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkeiten, die

erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des lnventars sowie der eingeholten Vorgaben zu

den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen die

gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und weitere Abschlussbestandteile zu

erstellen,

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung

materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Er-

messensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Erstellung

nach den Vorgaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und

Offenlegung des Jahresabschlusses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleisten, dass bei

der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Berichterstattung die ge-

setzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit

beachtet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür geltenden

gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägiger Be-

stimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mitwirken.

Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen verweigert

würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem Erstellungsbericht zu

würdigen oder unseren Auftrag niederzulegen. Dies gilt insbesondere, wenn Vermögensgegenstände oder

Schulden unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit bewertet wären, obwohl dem tatsächli-

che oder rechtliche Gegebenheiten offensichtlich entgegenstünden.
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Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich diese be-

stätigten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächten wir sich daraus ergebende Einwendungen, soweit

sie wesentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum Ausdruck. Würden Aufklärun-

gen oder die Vorlage von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchführung entsprechen-

der Beurteilungen verweigert, hätten wir unseren Auftrag niederzulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den lnven-

turen oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens, die unser

Auftraggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht erteilt werden. Wir

hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mitzuteilen und zu entscheiden, ob ei-

ne Kündigung des Auftrags angezeigt wäre.

lm Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahresab-

schlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung anderer gesetzli-

cher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rechnungslegung

begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.
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Vollständ i g keitserkläru ng

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erläutert.

Die rechtliche Grundlage des Jahresabschlusses sind das Handelsrecht und gegebenenfalls der

Gesel lschaftsvertrag.

Der Jahresabschluss berücksichtigt alle Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen und

enthält alle Aufwendungen und Erträge. Risiken aus schwebenden Geschäften bestanden am

Abschlussstichtag nicht.

Nach dem Abschlussstichtag haben sich keine bewertungserheblichen Umstände ergeben.

Es bestanden keine Verbindlichkeiten aus der Begebung von Wechseln, Bürgschaften und aus

Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde

Verbindlichkeiten.

Es bestehen keine besonderen Umstände, die einer Fortführung dieses Unternehmens entgegenstehen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ereignet.

Die beigefügten AGB's vom Juli 2018 für Steuerberater wurden vereinbart und gelten auch im Verhältnis

gegenüber Dritten.

Der Jahresabschluss weißt ein buchhalterische Überschuldung aus.

Hamburg, den

Rüdiger
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und lnventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach g 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Microsoft Dynamics Navision erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und

Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Anderungen erfah-
ren

Auskünfte erteilte die Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung benannte folgende Auskunftspersonen: Herr Daniel Selent, LOTTO 24 AG

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.

2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten

(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstel-

lung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch über die Ausübung materieller und for-

meller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentschei-

dungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im

Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben des Kaufmanns banv. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und

Offenlegung des Jahresabschlusses aufgeklärt.
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2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG in Nürnberg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young

GmbH vom 28.02.2023 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung

des Jahresabschlusses.

Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Ge-

schäftsführung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss

unserer Tätigkeit vorgenom men.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit beachtet, Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs-

methoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil ausführlich

dargestellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 RechtlicheVerhältnisse

Firma: Deutscher Lottoverband

Rechtsform e.V

Die Eintragung erfolgte am 23.10.2018. ln der Vorzeit wurde der Verband als nicht rechtsfähiger Verein

betrieben.

Gründung am 09.10.2006

Sitz: Hamburg

Anschrift: Winterstraße 4 - 8

22765 Hamburg

Nam e laut Registergericht: Deutscher Lottoverband e.V

Registergericht Hamburg

Register-Nr 23775

Satzung Gültig in der Fassung vom Februar 2023

Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens: eingetragener Verein

Vorstand svorsitzender: Herr Norman Faber

Weiterer Vorstand: Herr Rainer Jacken, Herr Sebastian Blohm

Geschäftsführender Sprecher: Rüdiger Keuchel

Entlastung Vorstand für Vorjahr: wurde erteilt
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3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:

Steuernummer:

Hamburg-Nord (17)

171444107717

Steuererklärungen/-bescheide:

veranlagt

2021mil Bescheid vom 25.08.2023,2022 noch nicht

Steuerliche Außen-/Sonderprüfungen: Keine

Die Gesellschaft unterliegt gemäß S 1 KSIG der Körperschaftsteuer

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den $$ 16 - 18 des USIG.
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenommenen Er-

stellungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in unseren

Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchführung und des lnventars sowie der

Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Unser Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Unterlagen

unter Berücksichtigung der erhaltenen lnformationen und der vorgenommenen Abschlussbuchungen er-

streckte sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kontrollen sowie der Ord-

nungsmäßigkeit der Buchführung. lnsbesondere gehörte die Beurteilung der lnventuren, der Periodenabgren-

zung sowie von Ansatz und Bewertung nicht zum Umfang unseres Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen,

Rückstellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Be-

urteilung ihrer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bücher

und Bestandsnachweise vorgenommen werden, weisen wir unseren Auftraggeber auf offensichtliche Unrich-

tigkeiten in den vorgelegten Unterlagen hin, die uns als Sachverständige bei der Durchführung des Auftrags

unmittelbar auffallen, unterbreiten Vorschläge zur Korrektur und achten auf die entsprechende Umsetzung im

Jahresabschluss.
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5. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Beim erteilten Auftrag zur Erstellung ohne Beurteilungen sind Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Bü-

chern und Bestandsnachweisen nicht erforderlich, weil keine Besonderheiten festgestellt wurden.
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6. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw, gegen die Buch-

führung waren von uns nicht zu erheben.
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7. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

A. Umlaufvermögen

l. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

1 sonstige Vermögensgegenstände

Forderung aus Gewerbesteuerübezahlung
Körperschaftsteuerrirckforderu ng

ll. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutha-
ben bei Kreditinstituten und Schecks

Berenberg Bank

31.12.2023
EUR

__4.6e1I9

31.12.2023
EUR

1.592,00
3.099,00

4.691.00

31j22023
EUR

0,00

31.12.2023
EUR

0.00

31j2.2022
EUR

1.550,00

31j22022
EUR

0,00
1.550,00

1.550.00

31j2.2022
EUR

____l4e

31j22022
EUR

141.20
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B. Rechnungsabgrenzungsposten

Leitung Geschäftsstelle Folgejahr
Zeitschriften

C. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Ver-
luste / Entnahmen des Geschäftsinhabers

1. Anfangskapital

Variables Kapital (VH), EK

2. Jahresfehlbetrag

Jahresfehlbetrag

31j22023
EUR

3.800,00

31.122023
EUR

0,00
3.800 00

3.800.00

31.12.2023
EUR

-3.948,31

31.12.2023
EUR

-3.948,31

31.12.2023
EUR

9.298,15

31.12.2023
EUR

9.298,15

31.12.2022
EUR

8.000 00

31.12.2022
EUR

4.200,00
3.800 00

8.000.00

31.12.2022
EUR

-5.269,19

31.12.2022
EUR

-5.269,19

31.12.2022
EUR

1.320,88

31.12.2022
EUR

1.320,88
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A. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

Rückstellungen filr Abschluss u. Prüfung

31.',t2.2023
EUR

5.000,00

31.12.2023
EUR

5.000,00

31.12.2022
EUR

5.200,00

31.12.2022
EUR

5.200,00

Stand am

Ende

EUR

0,00
2.500,00
2.500,00

Stand am

Anfanq

EUR

Verbrauch

EUR

Aufltlsuno Zuqano

EUREUR

Jahresabschluss 2021
Jahresabschluss 2022
Jahresabschluss 2023

2.700,00
2.500,00

0,00

2.223,00
0,00
0,00

477,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2.500,00
5.200.00 2.073.00 427.00 2.500.00 5.000.00

B. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Berenberg Bank

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen

31.12.2023
EUR

554,89

31.12.2023
EUR

554.89

31j22023
EUR

31.12.2023
EUR

31.12.2022
EUR

0,00

31.12.2022
EUR

0,00

31j22022
EUR

31.12.2022
EUR

5.023,54 24,74

Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen ___9,0n 54_ ______%J4
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3. sonstigeVerbindlichkeiten

Umsatzsteuer-Abschluss laufendes Jahr
Verbindl. Steuern und Abgaben (b. 1 J)
U m satzsteuer-Vorauszahl u ngen
Umsatzsteuer laufendes Jahr
Umsatzsteuer Vorjahr

31j22023
EUR

3.262,41

31j22023
EUR

1.346,95
387,18

2.585,06
-1.769,05

712,27

3.262.41

31.12.2022
EUR

518 15

31.12.2022
EUR

____g_ut5

71

2194

2
0
0
0

,27
,00
,00
,00
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1. Umsatzerlöse

Erlöse 19% USt
Mitgliedsbeiträge

2. sonstige betriebliche Erträge

Erträge Auflösung von Rttckstellungen

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen

ZAW Beitrag Weiterberechnung

2023
EUR

81.750,00

2023
EUR

45.000,00
36.750,00

üJ5AJq

2023
EUR

477,00

2023
EUR

__471p

2023
EUR

7.950,00

2023
EUR

z€5apq

2022
EUR

81 .150,00

2022
EUR

45.000,00
36.150,00

fl.rcaJq

2022
EUR

_4np
2022
EUR

__4n&

2022
EUR

7.500,00

2022
EUR

z.saapq
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2023
EUR

2022

93.29!49 l3.4e0g

EUR

4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Webserver und Website Gebühren
Sonstige betriebliche Aufwendungen
M iete, unbewegl iche Wi rtschaftsgüter
Beiträge
Tagungen/Workshops
Fremdarbeiten (Geschäftsstel le)
Porto
Telefon
Zeitschriften/Zeitungen
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)
Rechts- und Beratungskosten
Abschluss- und Prüfungskosten
Nebenkosten des Geldverkehrs
Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge $ 233a AO, steuerpflichtig

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern
Nicht abzugsfäh.and. Nebenleist.z.Steuern
Zinsaufwendungen f . kfr.Verbi ndl ichkeit.

1.096,90
54,39

3.600,00
5.000,00

0,00
50.400,00

25,00
374,30

11.703,49
0,00

2.452,77
2.500,00

647,06
5.881,52

2023
EUR

83.735,43

2023
EUR

_299p9

2023
EUR

206,00

2023
EUR

_$Jq
2023
EUR

892,05
752,21

3.000,00
24,74

499,00
50.400,00

0,00
0,00

10.107,50
46,73

155,00
2.676,00

640,11
6.297 03

2022
EUR

75.490 37

2022
EUR

0,00

2022
EUR

0,00

2022
EUR

498,52

2022
EUR

150,00
323,50

25,02

25,00
21,00
0,00

46,00 _499,52
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7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuererstattung Vorjahre
Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre
Solidaritätszuschlag

2023
EUR

'0,28

2023
EUR

0,00
0,00

-0,28

---:429

2022
EUR

jgglP1

2022
EUR

-560,00
-30,80

-o,21

1910L
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8. Anlagen
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1. Umsatzerlöse

2. sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand
Aufwendungen firr bezogene Leistungen

4. sonstige betriebliche Aufwendungen

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

8. Ergebnis nach Steuern

9. Jahresfehlbetrag

Geschäftsjahr
EUR

81.750,00

477,00

7.950,00

83.735,43

206,00

46,00

0,28-

9.298,15-

9.298,15

Vorjahr
EUR

81.150,00

427,00

7.500,00

75.490,37

0,00

498,52

591 01-

1.320,88-

1.320,88
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ideeller
EUR Bereich

wirtschaftl.
GeschäftsbetrKonto Bezeichnung

Umsatzerlöse
4400 Erlöse 19% USt
4690 Mitgl iedsbeiträge

sonstige betriebliche
Erträge

4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen

Aufwendu ngen fü r bezogene

Leistungen
5902 ZAW Beitrag Weiterberechnung

sonstige betriebliche
Aufwendungen

6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen
631 0 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter
6420 Beiträge
6647 Tagungen/Workshops
6780 Fremdarbeiten (Geschäftsstelle)
6800 Porto
6805 Telefon
681 9 Zeitschriften/Zeitungen
6820 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)
6825 Rechts- und Beratungskosten
6827 Abschluss- und Prüfungskosten
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs
6860 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand)

sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge
7105 Zinserträge $ 233a AO, steuerpflichtig

Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

7303 Abzugsfäh. and. Nebenleist. zu Steuern
7304 Nicht abzugsfäh.and. Nebenleist.z.Steuern

Steuern vom Einkommen und

vom Ertrag
7608 Sol idaritätszuschlag

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag

81.750,00 36.750,00 45.000,00

477,00 238,50 238,50

-7.950,00 0,00 -7.950,00

45.000,00
36.750,00

0,00
36.750.00

45.000,00
0.00

-1.151,29
-3.600,00
-5.000,00

0,00
-50.400,00

-25,00
-374,30

-11.703,49
0,00

-2.452,77
-2.500,00

-647,06
-5,881,52

-575,65
-1.620,00
-1.500,00

0,00
-25.200,00

-12,50
-187,15

-8.777,62
0,00

-2.452,77
-1.250,00

-194,12
-5.881,52

-575,65
-1.980,00
-3.500,00

0,00
-25.200,00

-12,50
-187,15

-2.925,87
0,00
0,00

-1.250,00
-452,94

0,00
-83.735,43 -47.651,32 -36.084,11

206,00 0,00 206,00

-25,00
-21,00

0,00
0,00

-25,00
-21,00

-46,00 0,00 -46,00

0.28 0.00 o.28
0,28 000 o.28

-9.298,15 -10.662,82 1.364,67
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Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Ver-

lustrechnung - des nicht eingetragenen Vereins Deutscher Lottoverband für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auf-

tragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des lnventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den

Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bi-

lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des lnventars sowie der Vor-

gaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Der Jahresabschluss weißt eine buchhalterische Überschuldung aus

Kie|,25.06.2024

Hansen

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

Benthin lSchwark I Hansen I Kühl

W irtschaftsprüfer Steuerberater
Partnerschaft mbB

Part.Reg.: 427 Kl
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden ,"Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und
Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden ,,Steuerberatei' genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas Anderes ausdrücklich in Textform
vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
,l. Umfang und Ausfi.ihrung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsä2en
ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB)
ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Andert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die

Anderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der

Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten
Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf
hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. lst wegen der
Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der
Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

(1 ) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, irber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Aufüags zur
Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auflraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht
besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des
Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter lnteressen des Steuerberaters erforderlich ist. Der
Steuerberater ist auch Insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner
Berufshaftpflichtversicherung zur lnformation und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und AussageveMeigerungsrechte nach S 102 AO, S 53 SIPO und S 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des

Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber
erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom Steuerberater angelegte und geführte - Handakte
genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des S 62a StBerG auch externe Dienstleister
(insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (2. B. andere Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese
Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a, Elektronische Kommunikation, Datenschutz

(1 ) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer
automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberaler ist berechtigt, in Erfüllung seiner fflichten nach der DSGVO und dem BundesdatenschuEgeseE einen Beauftragten für den
Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. I Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht
unterliegt, hat der Steuerberater daftir Sorge zu lragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung
des Datengeheimnisses verpflichtet,

(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der
Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des
Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung

(1)Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der
Auftraggeber hat das Recht -wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. SS 611, 675 BGB handelt -, die
Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer
Beendigung des Mandats festgestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so
kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl
HerabseEung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (2. B. Schreibfehler, RechenfehleD können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenirber, berichtigt werden.
Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich,
wenn berechtigte lnteressen des Steuerberalers den lnteressen des Auftraggebers vorgehen.
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5. Haftung

('l) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus
mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 € (in Worten: eine Million €) begrenzt.

Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung
ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus derVerletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt
für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten
Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und
Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die SozietäVPartnerschaft eintretende Sozien/ Partner. Die
Hafiungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; S 334 BGB wird insoweit
ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser
Regelung jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt- unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw.
dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. lnsbesondere hat er dem
Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem
Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und
Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen
Mitteilungen des Sleuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus
dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setä der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den
Hinweisen des Steuerberaters zur lnstallation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die
Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der
Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt lnhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen,
was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. I bis 4 oder anderueitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom
Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. I Abs. 3). Unberührt
bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen
Mehrautwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Ktlndigungsrecht keinen Gebrauch
macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen
außerhalb der bestimm ungemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

L Verglitung, Vorschuss und Aufrechnung

(1)Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach S 33 StBerc bemisst sich nach der
Steuerberatervergütungsverordnung (SIBW). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die
Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu
der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (S 4Abs.3 STBVV).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (2. B. S 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung,
anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung 61 2 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen
zulässig. (4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordem.
Wird der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weilere Tätigkeit für den Auftraggeber
einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichlet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig
bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.
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9. Beendigung des Vertrags

(1 ) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht
durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2)Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. SS 611, 675 BGB darstellt-von jedem Vertragspartner außerordenflich
gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Beztigen, S 627 Abs. I BGB; die Kündigung hat in Textform zu
erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber
auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen
Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (2. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem
Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der
Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der
Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingeselzten
Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzi.iglich herauszugeben bzw. sie von
der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(7) Endet der Auftrag vor seiner vollstäindigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im
Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zuraickbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

(1)Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt
jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen,
und der Auflraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn

erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in
Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (S 66 Abs. 3 StBerG).

(3)Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auflraggeber die Handakten
innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften
oder Fotokopien anfertigen und zu rückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit
die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (S 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erftillungsort ist der Wohnsitz des
Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderverm(Een ist, ansonsten die berufliche
Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater isl- nicht- bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen (SS 36, 37 VSBG).

1 2,Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch
nicht berührt.


